
 

 

Um Ihre berufliche Qualifizierung bei anderen beruf-
lichen Bildungsträgern zu unterstützen, können Sie 
bei der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft 
Hildesheim eine finanzielle Förderung beantragen. 

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

• Förderfähig sind Berufsrückkehrerinnen, Frauen in Elternzeit, erwerbslose 
Frauen oder Frauen mit geringfügiger Beschäftigung (Mini- und Midi-Job).

• Die von Ihnen angestrebte Fortbildung muss beruflich für Sie relevant sein.  
Inwieweit das zutrifft, besprechen wir gerne mit Ihnen.

• Sie müssen den Weiterbildungsscheck vor Fortbildungsbeginn beantragen!  
Pro Scheck bitte nur eine Weiterbildung eintragen.

•  Sie müssen Ihren Wohnsitz in Stadt oder Landkreis Hildesheim haben.

• Eine Kombination mit weiteren Fördermitteln/Ermäßigungen  
schließt die Förderung aus.

•  Der letzte Abrechnungstermin ist der 10. Dezember eines Jahres. 

So funktioniert´s: 

•  Sie nehmen mit der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Hildesheim Kontakt auf und 
vereinbaren einen Beratungstermin.

•  Sie schicken Ihren ausgefüllten Weiterbildungsscheck zusammen mit Informationen zu der ge-
wünschten Fortbildung (Kopie des Kursangebotes, Inhalt, Zeitumfang und Kosten) an uns. 

•  Sie bekommen von uns eine Rückmeldung, ob Sie mit einer Förderung rechnen dürfen.

•  Sie reichen maximal vier Wochen nach Beendigung der Fortbildung einen Beleg über Ihre 
Teilnahme oder einen Zahlungsnachweis zusammen mit dem Auszahlungsantrag bei uns ein.

•  Wir überweisen Ihnen den festgelegten Betrag auf Ihr Konto.

Kontakt:
Diensträume: Kaiserstraße 15, 31134 Hildesheim | Postanschrift: Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim
Telefon: 05121 309-6003 | E-Mail: kontakt@ko-stelle.lkhi.de | Website: www.frauenwirtschaft-hi.de

Haben Sie weitere Fragen? Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir sind für Sie da!

Höhe der Förderung durch den Weiterbildungsscheck

• Es werden 50 % (max. 200€ pro Jahr) der Fortbildungsgebühr übernommen 

• Das Budget der Koordinierungsstelle ist begrenzt –  
Ein Rechtsanspruch auf Bezuschussung besteht nicht

Förderung Ihrer beruflichen 
Qualifikation mit Bildungsangeboten 
anderer Bildungseinrichtungen
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